
 

 

 

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Rathaus Zehlendorf, Kirchstraße 1/3, 14163 Berlin 

 Barrierefreier Zugang über Bauteil E, Kirchstr. 3, oder über den Parkplatz am Bauteil A (Fahrstuhl) 

Verkehrsanbindung: S-Bahn S1 (Zehlendorf); Bus 101, 112, 115, 285, 623, X10 (S Zehlendorf), 118 (Rathaus Zehlendorf) 

Bankverbindung Bezirkskasse Steglitz-Zehlendorf, IBAN: DE36 1005 0000 1210 0034 02, BIC: BE LA DE BE XXX 

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin  
Schul- und Sportamt                                                
Schulamt 

 

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, 14160 Berlin 

 

 

Information für Zuzüge 

 Geschäftszeichen (bitte angeben) 

Schul Org 1 

Frau Griner 

Tel. +49 30 90299-5854 

grundschule@ba-sz.berlin.de 

Kirchstr. 1/3, 14163 Berlin 

Vermittlung: (030) 90299-0 

www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf 

 

01.09.2025

Sehr geehrte Eltern, 
 
Sie und Ihr/e Kind/er sind als Zuzug im Bezirk Steglitz-Zehlendorf registriert worden und haben Ihr/e Kind/er 
nun in der für Ihren neuen Wohnsitz zuständigen Grundschule angemeldet. Aufgrund der Vielzahl der in der 
Vergangenheit festgestellten Fälle von Scheinanmeldungen und nicht korrekten Angaben zum Wohnsitz im 
Bezirk ist eine umfassende Prüfung jedes einzelnen Zuzuges erforderlich.  
 
Bitte geben Sie daher alle notwendigen Nachweise, die Ihren Zuzug belegen, wie Kauf- oder Mietvertrag und 
die Meldebescheinigung (in Kopie) der neuen Wohnung/ Haus im Schulamt ab.  
 
Nur bei Vorliegen der Meldebescheinigung zum Zeitpunkt des Auswahlverfahrens kann Ihr Kind im laufenden 
Auswahlverfahren berücksichtigt werden. 
Eine zusätzliche Überprüfung bei Verdacht einer Scheinanmeldung und der Abforderung weiterer Nachweise 
wie:  
• Strom/Gasrechnungen 
• Versicherungen 
• Umzugsrechnung 
 
behalte ich mir vor und würde mich ggf. mit Ihnen im Weiteren in Verbindung setzen. In Ausnahmefällen kann 
auch eine Besichtigung vor Ort stattfinden. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass mit diesen Maßnahmen sichergestellt werden soll, dass alle Kinder, die 
einen Platz wegen Zuzug beanspruchen, diesen Rechtsanspruch auch nachweislich erfüllen. 
 
Sollte sich bei der Prüfung Ihrer Angaben ergeben, dass eine Scheinanmeldung vorliegt, verliert Ihr Kind den 
Anspruch auf den Schulplatz. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

Griner 


